
 
Kleine Anfrage 
des Abg. Dr. Spies (SPD) vom 26.06.2010 
betreffend Expertenanhörung zur DIN 1946 Teil 4 - 
raumlufttechnische Anlagen in Gebäuden und Räumen des  
Gesundheitswesens am 11.03.2010 im Hessischen Ministerium 
für Arbeit, Familie und Gesundheit 
und  
Antwort  
des Ministers für Arbeit, Familie und Gesundheit 
 
 
 
Die Kleine Anfrage beantworte ich wie folgt: 
 
Frage 1. Aus welchem Grund hat die Expertenanhörung stattgefunden? 
 
Ein Kommentar der Kommission für Krankenhaushygiene am RKI 
(KRINKO) im Epidemiologischen Bulletin zur DIN 1946 - 4 (2008) besagt, 
dass die Studienlage zum infektionsprophylaktischen Effekt von raumluft-
technischen Anlagen (RLT-Anlagen) mit turbulenzarmer Verdrängungsströ-
mung (TAV bzw. auch LAF - Laminar-Air-Flow genannt) gegenwärtig 
keinen Vorteil in Bezug auf die Prävention von postoperativen Wundinfekti-
onen/Infektionen im Operationsgebiet zeigen würde und, dass daher eine 
Differenzierung in die Raumluftklasse 1a und 1b nicht gerechtfertigt sei. 
Dieser Kommentar hat zu großer Verunsicherung bei Krankenhausbauträ-
gern und Überwachungsbehörden geführt, welche technischen Vorgaben 
denn nun zu beachten wären. Daher hat sich das HMAFG zu einer Anhö-
rung von auf dem Gebiet der Raumlufttechnik ausgewiesenen hessischen 
Experten entschlossen.  
 
Frage 2. Wer ist zu der Expertenanhörung eingeladen worden? Welche der eingeladenen 

Experten haben teilgenommen? 
 
Geladen waren zwei Mitglieder des Ausschusses für die DIN 1946 (Prof. 
Seipp, Dr. Hauri) sowie der Autor und Mitautor der Studie, die zur Stel-
lungnahme der KRINKO geführt hat (Dr. Brandt), sowie ein Krankenhaus-
hygieniker mit besonderer Erfahrung in Bezug auf die in Rede stehende 
Technik (Dr. Thieves).  
 
Alle geladenen Experten haben an der Anhörung teilgenommen. Im Vorfeld 
erfolgte die Erstellung eines Meinungsbildes mit verschiedenen Mitgliedern 
der KRINKO. Es zeigte sich, dass die Auffassung der KRINKO - Mitglieder 
zu diesem Kommentar geteilt war, die abweichenden Meinungen jedoch in 
diesem Zusammenhang nicht veröffentlicht wurden. Zwei sehr namhafte 
Mitglieder der Kommission (Prof. Exner und Prof. Kraemer) haben sich 
zwischenzeitlich bereits öffentlich von dieser Schlussfolgerung distanziert. 
 
Frage 3. Zu welchen Ergebnissen ist die Anhörung gekommen? Welche Ergebnisse sind wie 

in konkrete verbindliche Vorgaben umgesetzt worden? 
 
Es gab unterschiedliche Auffassungen bezogen auf die Frage der Belastbar-
keit der Studie zu den Infektionshäufigkeiten bei Verwendung einer be-
stimmten RLT-Anlage (Gastmeier, Brandt) und der Schlussfolgerung, dass 
damit bewiesen sei, dass die Verwendung der Laminar-Air-Flow-Technik 
(LAF-Technik) nach DIN 1946 keine Vorteile in Bezug auf die Verhinde-
rung von Infektionen hat.  
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Nach Auffassung des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Familie und Ge-
sundheit  kommt es darauf allein jedoch nicht an, da auf Grund anderer 
Aspekte (Arbeitsschutz etc.) in jedem Fall eine spezielle Raumlufttechnik  
(1a oder 1b) im OP für größere Operationen benötigt wird (keine Fensterlüf-
tung). Bei der Bewertung welche dieser Techniken die bessere ist, können 
auch wirtschaftliche Überlegungen herangezogen werden. Eine Kostenge-
genüberstellung der Techniken nach 1a oder 1b wurde in Auftrag gegeben. 
 
In jedem Fall ist nach Auffassung des HMAFG durch die der KRINKO 
vorliegenden Studie nicht bewiesen, dass die LAF-Technik keine Vorteile in 
Bezug auf die Infektionsprävention hat. Daher bleibt es bis zum Vorliegen 
weiterer Erkenntnisse bei der Empfehlung des HMAFG an die Genehmi-
gungsbehörden, sich an die Vorgaben der DIN 1946 zu halten. 
 
Frage 4. Wie ist der entsprechende Stand zum gleichen Thema in den anderen Bundeslän-

dern? 
 
Ein Austausch zu dieser Frage hat stattgefunden zwischen den Fachreferen-
ten der Länder Rheinland-Pfalz, Hamburg und Schleswig-Holstein. Diese 
Länder verfolgen ebenfalls die hessische Position.  
 
 
Frage 5 Wurden bei der Expertenanhörung bzw. bei der Umsetzung der Ergebnisse in 

verbindliche Vorgaben die Empfehlungen des Netzwerkes Zukunft Hygiene zu 
Planung, Betrieb und Abnahme von raumlufttechnischen Anlagen im OP berück-
sichtigt? 

 
Dem Hessischen Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit liegen 
verschiedene Publikationen zu dem Thema vor, die jeweils unterschiedliche 
Schlussfolgerungen zu dem Thema RLT-Anlagen beinhalten. Nach der  
Expertenanhörung erfolgte der Beschluss, zunächst weiterhin nach den vor-
liegenden technischen Regeln zu verfahren (DIN 1946).  
 
Frage 6. Wie beurteilt die Landesregierung die von großen Lüftungsdecken ausgehenden 

Risiken für die Entstehung postoperativer Wundinfektionen? 
 
Die wissenschaftlichen Studien zur Infektionsprävention durch RLT-Anlagen 
kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Die Schlussfolgerung in der 
Studie, die der KRINKO vorlag (Gastmeier/Brandt - siehe Anlage), dass bei 
der Verwendung von LAF Decken mehr Infektionen auftreten als bei Ver-
wendung anderer Technik, ist in der Kausalität nicht belegt. Das in anderem 
Zusammenhang erhobene Datenmaterial (Krankenhaus Surveillance) wurde 
statistisch ausgewertet. Es handelt sich nicht um einen Vergleich unter stan-
dardisierten Bedingungen. Die Aussage, es könne durch die LAF-Decken zu 
Unterkühlungen des Patienten und dadurch zu vermehrten Infektionen kom-
men, ist lediglich eine Hypothese, die das errechnete Ergebnis erklären 
könnte. 
 
Es fehlt jedoch eine entsprechende vergleichende Studie.  
 
Wiesbaden, 5. August 2010 

Jürgen Banzer 
 
Anlagen  
 
Die Anlagen können in der Bibliothek 
des Hessischen Landtags eingesehen  
oder im Internet im Dokumentenarchiv  
(www.Hessischer-Landtag.de) abgerufen  
werden.  
 


























































